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RS OGH 1988/12/19 Bkv7/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1988

Norm

DSt 1872 §14

Rechtssatz

Bei der Frist des § 14 DSt 1872 handelte es sich um eine materiell - rechtliche Frist, weshalb ein vor Ablauf dieser Frist

gestelltes Ansuchen um Wiedereintragung in die Liste nicht zurückweisen, sondern abzuweisen ist.
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